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REPUBLIK ÖSTERREICH 
DER BUNDESMINISTER 

FÜR WIRTSCHAFTLICHE ANGELEGENHEITEN 
ROBERT GRAF 
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Herrn 
Präsidenten des Nationalrates 
Mag. Leopold GRATZ 

Parlament 
1017 Wie n 

428!3/AB 

1988 -01- 2 8 
zu 1tf'f() IJ 

In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage 

Nr. 1440/J betreffend Strompreisfestsetzung für die Wiener 

Stadtwerke-Elektrizitätswerke, welche die Abgeordneten Dr. 

Haider, Dr. Stix und Kollegen am 21. Dezember 1987 an mich 

richteten, darf ich einleitend folgendes bemerken: 

Abgesehen von der Einführung eines Versuchstarifes für ge­

messene Leistung als Wahltarif für Tarif~bnehmer (Haushalt, Ge­

werbe, Landwirtschaft) im Jahre 1984 fand das letzte für die 

Wiener Stadtwerke-Elektrizitätswerke maßgebliche Strompreisver­

fahren 1980/81 im Rahmen einer gesamtösterreichischen Tarif­

regulierung statt. 

Damals wurde - betrachtet man das für die Wirtschaftspolitik 

der Bundesregierung maßgebliche Zielvieleck der Nationalökono­

mie - der Vollbeschäftigung, dem Wirtschaftswachstum und dem 

außenwirtschaftlichen Gleichgewicht etwa gegenüber der Preis-
, 

stabilität und einer Niedrigpreispolitik Vorrang gegeben. 

In den Preisverfahren schlug sich daher die Tat~achenieder, 

daß eine entsprechende Auslastung der Wirtschaft auch über die 

Investitionstätigkeit der Elektrizitätsversorgungsunternehmen 

(EVU) angestrebt wurde. Der Strompreis war u.a .. ein Mittel der 

Investitions- und Beschäftigungspolitik. 
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Dies ging Hand in Hand mit den energiepolitischen Zielsetzungen, 

die einerseits, angesichts einer angespannten internationalen 

und nationalen Energiesituation, eine sichere Stromversorgung 

durch eine leistungs- und ausbaufähige Elektrizitätswirtschaft 

zum Gegenstand hatten und andererseits den Preis als primäres 

Nachfragelenkungsinstrument sehen mußten, mit dem - speziell 

in Anbetracht des ersten und zweiten Ölpreisschockes - ~ine zu 

starke Preisdisparität unter den einzelnen Energieträgern und 

da~it eine Übernachfrage nach relativ zu billigem Strom verhin~ 

dert werden sollte (Elektroheizung!). 

Aus derzeitiger Sicht, d.h. unter dem Aspekt des Ölpieisverf~lles 

und eines sinkenden Investitionsvolumens der Elektrizitätswirt­

schaft wGrden sich in einern Strompreisverfahren, etwa im Zusam­

menhang mit der Beurteilung von cash-flow und Finanzierungsnot­

wendigkeit, zweifellos andere SchlGsse ergeben. Nichtsdesto­

weniger gilt aber auch heute, daß nur ein wirtschaftlich gesundes 

EVU eine sichere, umweltgerechte Stromversorgung gewährleisten 

kann. 

Im übrigen wurden und werden in den behördlichen Strompreisver­

fahren - und demnach auch seinerzeit fGr die Wiener Stadtwerke­

Elektrizitätswerke - Höchstpreise festgelegt, die jederzeit un­

terschritten werden können. Daher haben auch die Wiener Stadt­

werke-Elektrizitätswerke seit der letzten per 1.1.1982 vorge­

nommenen behördlichen Preisfestsetzung trotz Kostensteigerungen 

etwa im Bereich des Fremdstrombezuges und des Personals zweimal, 

nämlich per 1.4~1983 und per 1.2.1987, der ÖI- und Gaspreisent­

wicklung entsprechend, lineare Strompreissenkungen in Höhe von 

insgesamt 11 g/kWh vorgenommen. 

Zu den einzelnen Punkten der Anfrage beehre ich mich wie folgt 

Stellung zu nehmen: 

Zu Punkt 1 der Anfrage: 

Die letzte Strompreisfestsetzung fUr die Wiener Stadtwerke­

Elektrizitätswerke erfolgte mit Bescheid vorn 30.12.1981, Zl. 

36.920/23-111/7/81, welcher mit 1.1.1982 in Kiaft getreten i~t . 
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Dieser Bescheid wurde mit Bescheid vorn 13.8.1984, Zl. 36.920/8-

111/7/84, ergänzt, mit welchem mit Wirkung .vom 1.1.1985 ein Ver­

suchstarif mit gemessener Leistung (M-Tarif) als ;Wahlta.rif für 
• 

Tarifabnehmer eingeführt wurde. 

Zu Punkt 2 der Anfrage: 

Der Inhalt der beiden Bescheide ist aus den in Kopie angeschlos­

senen Bescheidausfertigungen ersichtlich. 

Zu Punkt 3 der Anfrage: 

Antragsteller für die letzte Preisfestsetzung wa~en die Wiener 

Stadtwerke-Elektrizitätswerke. 

Zu Punkt 4 der Anfrage: 
, 

Als Beilagen zum Strompreisantrag der Wiener Stadtwerke-Elektri-

zitätswerke vorn 15.4.1981 gingen am 8.5.1981 im Bundesministerium 

für Handel, Gewerbe und Industrie (seit 1.4.1987 Bundesministerium 

für wirtschaftliche Angelegenheiten) ein: 

Kalkulationsschema mit Ist-Werten der Jahre 1979!und 1980, sowie 
Plankosten für 1981 

Finanzplan für 1981 

Entwicklung der Personalkosten 

Entwicklung der Betriebskosten 
I 

Energiebeschaffungskosten von der Verbundgesellschaft 

Sonstige Energiebeschaffungskosten 

Entwicklung des Verbundgesellschafts-Tarifes XII und XIII (Aus­
wirkungen auf die Elektrizitätswirtschaft) 

Energiebeschaffungskosten Heiz61, Erdgas 

Voraussichtlicher Erdgasbezug und Erdgaspreis 

Eingangsrechnungen der Österreichischen Mineral6lverwaltung (ÖMV) 

Schreiben der ÖMV (Preise ab 26.2.1981) 

Berechnungen der Abschreibungen 

Zusammenstellung der wichtigsten Abschreibungssätze 

Kabel- und Leitungsnetze in km 
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Detail zu den Fremdkapitalzinsen 

Berechnung des kalkulatorischen Zuschlages 

Überleitung vom Jahreserfolg auf den kalkulatorischen Zuschlag 

Abgabestruktur der Jahre 1979/80 

Detail zu den sonstigen Erträgen 

Detail zu den im Finanzplan ausgewiesenen Investitionen 

Detail der Tilgungen von Anleihen und Krediten 

Zu Punkt 5 der Anfrage: 

Die Vorlage der in Punkt 4 der Anfrage angeführten Unterlagen 

wurden vom Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten 

(Bundesministerium für Handel, Gewerbe und Industrie) in Vorbe­

sprechungen zum Strompreisantrag verlangt bzw. entsprach den im 

vorhergegangenen Preisverfahren von der Preisbehörde beanspruch­

ten Informationen. Darüberhinaus erfolgte im Zuge des Preisver­

fahrens - abgesehen von mlindlichen Ausklinften des Vorstandes der 

Wiener Stadtwerke-Elektrizitätswerke im Rahmen von Verhandlungen -

folgende schriftliche Nachreichungen: 

Bilanz der Wiener Stadtwerke-Elektrizitätswerke zum 31.12.1980 

Finanzierungserfordernis (Investitionen und Tilgungen) der Jahre 
1979 - 1983 

Berichtigung der Vollkostenrechnung unter Berlicksichtigung des 
seit Einbringung des Strompreisantrages gestiegenen Erdgaspreises 
und gestiegenen Raffinerieabgabepreises flir Heizöl schwer 

Details zu den im Kalkulationsschema angegebenen Finanzierungs-
kosten . 

Primärenergieeinsatz 1979 - 1981 

Primärenergieeinsatz 1981 mit detaillierten Angaben liber den vor­
aussichtlichen Erdgasbezug 

Dotierung der Pensionsrlickstellung aufgrund der versicherungs­
mathematischen Gutachten 

Personal stände der Jahre 1976 - 1980 jeweils per 31.12. sowie 
1981 Jänner - September 

Nachweis der Erfüllung der Auflagen des Bescheides des Bundes­
ministeriums für Handel, Gewerbe und Industrie, Zl. 36.920/8-
111/7/80 vom 19.12.1980 
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Grundlagen für die Umlegung des Erhöhungsprozentsatzes auf die 
einzelnen Abnehmergruppen auf Basis der Abgabemengen 1980 

Schriftliche Ausführungen über "Kostenentwicklung,und Strompreis 
der Wiener Stadtwerke-Elektrizitätswerke" ' 

Zu Punkt 6 der Anfrage: 

Ja, es wurde eine Vorprüfung im Sinne des Preisg~setzes duich­

geführt. 

Zu Punkt 7 der Anfrage: 

Zu a): In betriebswirtschaftlicher Hinsicht wurdejinsbesondere 
I 

die vom Antragsteller gemachten umfangreic~en Angaben auf 
. • 1 

ihre Richtigkeit hin überprüft. Die Ableitung der im Kal-

kulationsschema enthaltenen Daten von der Bilanz wurden 

nachvollzogen. Der Finanzplan wurde auf seine Plausibili­

tät hin überprüft. Ein Vergleich der beim vorangegangenen 

Strompreisverfahren genannten Plankosten flir 1980 mit den 

Effektivwerten wurde vorgenommen. 

Zu b): In volkswirtschaftlicher Hinsicht wurden insbesondere die 

Erkenntnisse aus der Energiesituation 1980/81 in das Preis­

verfahren eingebracht und danach getrachtet, das Ergebnis 

des Preisverfahrens bestmöglich mit den Sc~lußfolgerungen 
der Energieberichte der Bundesregierung der Jahre 1980 und 

1981 in Einklang zu bringen. Im librigen wurde der im Preis-
, 

gesetz vorgeschriebenen Berlicksichtigurw der wirtschaftli-

chen Lage der Verbraucher durch die Ei'nholungder Stellung­

nahmen der der Preiskommission angehörenderi Konsumentenver­

treter (Bundeskammer der gewerblichen Wirt~chaft, Öster~. 
.. .1 . 

reichischer Arbeiterkammertag, Präsidentenkonferenz der 

Landwirtschaftskammern Österreichs) und durch Herstellung 

eines Einvernehmens mit diesen Rechnung getragen. 

Zu Punkt 8 der Anfrage: 

Die Bundeskammer,der gewerblichen Wirtschaft, der ~sterreichische 
, 

Arbeiterkammertag und die Präsidentenkonferenz der Landwirtschafts-

kammern waren in das Vorprüfungsverfahren sowi~ in die Preis­

kommission voll eingebunden. Sie hatten volle Kenntnis sämtlicher 

Unterlagen und Prlifungsergebnisse, konnten jederzeit ~eitere In~ 
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formationen vom Antragsteller einholen und gaben im Zuge des 

Verfahrens und insbesondere bei Abschluß des Verfahrens der 

Preiskommission ihre Stellungnahme ab. Der Erhöhungsprozent­

satz wurde schließlich im Einvernehmen mit den Sozialpartnern 

festgesetzt. Zur Bekanntgabe des Wortlautes der S~ellungnahmen 

dieser außenstehenden Institutionen erachte i~h mich aber im 

Hinblick darauf, daß es sich nicht um öffentliche Verfahren 

handelt, für nicht berechtigt. 

Zu Punkt·~ 9 der Anfrage: 

Die Preiskommission an sich ist ein sachverständiges Gremium~ 

Nichtsdestoweniger wurde als externer Sachverständiger ein Ver­

treter des Österreichischen Energiekonsumenten-verbandes 

(Ö.E.K.V.) zu den Verhandlungen beigezogen. 

Zu Punkt 10 der Anfrage: 

Ein Strompreisverfahren ist jeweils mit der Erlassung des ent­

sprechenden Bescheides abgeschlossen. Nachkalkulationen wurden 

bisher im Zuge des jeweils nächsten Strompreisverfahrens vorge­

nommen. Da die Wiener Stadtwerke-Elektrizitätswerke seit 1981 

keine neuerliche Strompreiserhöhung beantragt haben, sind von 

der Preisbehörde bisher keine Nachkalkulationen vorgenommen wor­

den, zumal solche Nachkalkulationen die Vorlage eines umfang­

reichen Zahlenmaterials seitens der EVU zur Voraussetzung haben 

und eine solche Vorlage außerhalb eines PreisVerfahrens einer 

rechtlichen Grundlage entbehrt. 

Zu Punkt 11 der Anfrage: 

Ein Gewinn im rein betriebswirtschaftlichen Sinn wurde in den 

Strompreis nicht einkalkuliert. Es wurde aber eine 6-prozentige 

Verzinsung des auf die Strompreisversorgung entfallenden Antei­

les des Eigenkapitales zuzilglich eines "Wagniszuschlages" in 

Höhe von zwei Prozent der Stromer löse berücksichtigt (der da­

malige Anleihenzinsfuß lag zwischen 9 1/2 und 11 Prozent). 

An Sozialleistungen gingen insgesamt rund 24 Mio. öS in die 

Strompreiskalkulation ein. Bezogen auf die damaligen Stromerlöse 

der Wiener Stadtwerke-Elektrizitätswerke entspricht dies 0,3 %. 

Diese Sozialleistungen sind Jubiläumsgelder, Zuschüsse zur Werks-
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I 

küche und zum Sportverein sowie Brennstoffkostery - Abgeltung 

für die Bediensteten. 

Zu Punkt 12 der Anfrage: 

Abgesehen von der genauen Kontrolle der eirigereichten Strom­

preiskalkulation und der sonstigen vorgelegten ~nterlagen wurde 

im Rahmen des Vorprüfungsverfahrens in drei mehrstündigen Ver­

handlungen, an denen auch die Sozialpartner sowie der Vertreter 

des Österreichischen Energiekonsumenten~Verbandes als externer 

Sachverständiger teilnahmen, der Vorstand der Wiener Stadtwer~ 

ke-Elektrizitätswerke eingehend befragt. 

Zu Punkt 13 der Anfrage~ 

Das Verfahren wurde nach den Vorschriften des Preisgesetzes und 

des AVG 1950 durchgeführt. 

Zu Punkt 14 der Anfrage: 

Auch das Verfahren vor der Preiskommission wurde nach den Vor­

schriften des Preisgesetzes und des AVG 1950 durchgeführt. 

Zu Punkt 15 der Anfrage: 

Der "volkswirtschaftlich gerechtfertigt~ Preis" ist im § 2 Abs. 2 

des Preisgesetzes definiert. Da die Behörde an das Gesetz gebun­

den ist, ist sie nicht berechtigt, diesen Begriff abweichend von 

der Legaldefiniation zu umschreiben. 

Zu Punkt 16 der Anfrage: 

1. Allgemeine Tarife, bestehend aus: 

Haushaltstarif 

Gewerbetarif 

Landwirtschaftstarif 

Kleinstabnehmertarif 

Raumheizungstarif 

Versuchstarif für Heißwasserspeicher in verbindung mit Sonnen­
kollektoren und/oder Wärmepumpen zur Brauchwhsserbereitung 

I 

Schwachlasttarif/Nachtstromtarif 

Blindstromtarif 
./8 
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Versuchstarif mit gemessener Leistung (M-Tarif) als Wahltarif 
für Tarifabnehmer 

2. Tarif für Sonderabnehmer 

Zu Punkt 17 der Anfrage: 

Nach den mir vorliegenden'Iriformationen werden von den Wiener 

Stadtwerken-Elektrizitätswerken weder juristische noch natür­

liche Personen kostenlos mit Energie v orgt. 

Anlagen 
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REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNOESMINISTERIUM 

FÜR HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE 

r Geschäftszahl 36. 920/23-II1-7 /81 

L 

An die' 
Wiener Stadtwerke - Elektrizitäts­
werke 

Mariannengasse 4 
1095 Wien 

I r· i i ,"'>I ~ 
Iv' ... 

..J 

Wien, alll 30. Dezelllber 1981 
1011 Wien, StubenrIng 1 

Telefon 0222 / 7500 
Name dea Sachbearbeiters: 

MR Dkfrn. Brandl 
Klappe 5363 Ourchwat'll 

Femachrelb·Nr. 0111145 

Bitte In der Antwort die 

Geschäftszahl dieBeS 

Sct'lreibens anfüt'lren, 

Neuregelung der Strolllpreise 
~ per 1. Jänner 1982 

~,' 

* 

ß e s ehe i d 

Die Wiener Stadtwerke - Elektrizitätswerke, Wien, haben mit Schreiben VOIII 

15. April 1981, Zeichen 1 c/Gi, beim Bundeslllinisterium fUr Handel, Gewetbe 

und Industrie eine Erhöhung der Tarife und Preise fUr die V~rsorgung mit 

elektrischer Energie und fUr die damit in Verbindung stehenden Nebenlei­

stungen beantragt. 

Die Wiener Stadtwerke - Elektrizitätswerke haben diesen Antrag zunächst 

mit Schreiben vom 3. Juni 1981 auf Grund der zum 1. Juni 1981 eingetre­

tenen Erhöhung ihres Erdgasbezugspreises ßrweitert und mit Schreiben vom 

9. Juni 1981 unbeschadet ihres auf Vollkostenbasis erstellten Antrages vom 

15. April 1981 und'dessen Erweiterung vom 3. Juni 1981, die sofortige Ab­

geltung ausschließ~ich dieser Primärenergiekosten beantragt. Mit Bescheid 

Zl. 36.920/10-111-7/81 vom 26. Juni 1981 wurden zur Teilabgeltung der ein­

getretenen Primärenergiekost~nerhöhung die Tarife und Preise der Wiener 

Stadtwerke - Elektrizitätswerke mit Wirkung ab 1. Juli 1981 neu geregelt. 

Der Bundesminister fUr Handel, Gewerbe und Industrie hat Uber die Anträge 

der Wiener Stadtwerke ~ Elektrizitätswerke vom 15. April 1981 und 3. Juni 

1981 unter BerUcksichtigung der zum 1. Juli 1981 vorg~noll~~nen Neuregelung 

der Tarife und Preise der Wiener Stadtwerke - Elektrizitätswerke auf Grund 

des Ergebnisses des preisbehördlichen VorprUfungsverfahrens sowie nach Be­

gutachtung durch die Preiskolltmission gemäß §§ 2, 5 und 12 des Preisgesetzes, 
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BGB1.Nr. 260/1976, in der fassung der Preisgesetznovelle 1980, BGBl.Nr. 

288, durch nachstehenden 

S P r u c h 

.. entschieden: 

l} für die Versorgung von Tarifabnehmern und typischen Sonderabnehmern 

(Letztabnehmer und Wiederverkäufer) gelten die Bestimmungen der einen 

Bestandteil dieses Bescheides bildenden Beilage (22 Blatt "Tarif- und 

Preisblatt"). 

2) Fü~ die Versorgung von atypischen Sonderabne~nern (Letztabnehmer) sind 

die Bestimmungen der einen Bestandteil dieses Bescheides bildenden Bei­

lage (22 Blatt "Tarif- und Preisblatt") sinngemäß anzu\ienden. 

3) Sämtliche in der Beilage gemäß Ziffer 1 genehmigten Preise sind Netto­

preise; die Umsatzsteuer gemäß dem UlIlsatzsteuergesetz 1972, BGBI.Nr. 223, 

in der geltenden Fassung ist hinzuzurechen. Soweit die Preise öffentlich 

angekündigt werden, ist die Umsatzsteuer gemäß § 11 c Abs. 2 des Preis­

gesetzes, BGB1.Nr. 260/1976, in der Fassung der Preisgesetznove11e 1980, 

BGBI.Nr. 288/1980, in die veröffentlichten Preise einzurechneo. 

4) Die Ziffern 1 und 2 gelten nicht für die Versorgung von gewerblichen 

und industriellen Abnehmern, wenn vorn Bündesministerium für Handel, 

Gewerbe und Industrie in Härtefällen ein gesonderter Bescheid erlassen 

wird. 

5) Es werden folgende Auflagen erteilt: 

Die Wiener Stadtwerke - Elektrizitätswerke, Wien, haben 

a) alle nach Maßgabe ihrer Einnahmen möglichen Vorkehrungen für eine 

klaglose Stromversorgung zu treffen; 

b) ~ls Folge der Neufestsetzung der höchstzulä~sigen Preise erzielten 

Gewinne fUr die Finazierung von Kraftwerksbauten oder Netzinvesti­

tionen zu verwenden. Die Errichtung von Verwaltungsgebäuden gilt 

nicht als eine solche Investition. 
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, 
1 

c) für die bestmögliche Verwertung von Somrnerüberschuße~ergie 

(nicht ständige Energie) Sorge zu tragen; ! 

1 

d) dem Bundesministeriurn für Handel, Gewerbe und Industrie 
I 

spätestens bis zum 1. März jeden Jahres den im vorandegangenen 
\ 

Kalenderjahr den Tarifabnehmern effektiv verrechneten rnonatli-
I, 

chen ~1eßpreis pro Einheit zu rneldenund die zur Beredhnung 
I 

dieses Meßpreises herangezogenen Wiederbeschaffungsw~rte von 

Meß-, Schalt- und Steuereinrichtungen an Hand von Ab~ichtungen 
der entsprechenden Eingangsfakturen nachzuweisen; I 

e) bei Exporten~von elektrischer Energie mindestens sOlJhe Preise 
1 

zu verrechnen, die auf Grund des gegenstöndlichen Prehsbeschei-

des bei vetgleichbaren Lieferungen im Inland verrech~et werden. 

Insbesondere sind in jenen Fällen von Exporten, die ~angfristi9 
'I 

auf Basis von Inlandspreisen vereinbart wurden, die a:uf Grund 
. I 

des gegenetändlichen Preisbescheidee geltenden Inlandispreise in 
I 

voller Höhe anzuwenden. Ausgenormnen von dieser Auflage sind Lie-
," I 

fe rungen von UberschuOenergie und Exportlieferungen a~f Grund be-

sonderer Rechtsverhältnisse, die dem Bundes/ftinisteriurn für Handel, 
I 
1 

Gewerbe und Industrie unverzüglich anzuzeigen sind; I 

I 

f) jeden Tarifabnehmer einmal jährlich auf die von ihm gbgenüber 
, 

dem vorhergehenden Abrechnungsjahr (bzw. gegenüber dein Vor-

jahresbezug) erzielte Strorneinsparung bzw. auf den ve~ursachtenStrorn­
"mehrverbrauch in kWh, getrennt nach Tag- und Nachtst~olß hinzu­

weisen. Bei nicht ganzjährigen Bezügen (Wohnung~wechBel, Neuan­

lagen, Bauprbvisorien usw.) kann dieser Hiriweis entfa~len; 
I 

q) für Lieferunqen elektrischer Enerqie aus hydraulischeb Eiqenan­
I 

laqen in das Netz der Wiener Stadtwerke - Elektrizitäiswerke 100 % 

des jeweils qeltenden Verbundtarif-Arbeitspreises zu ~erqüten, 
I
1 

soferne die Strornerzeuqunqsanluqe in einern emderen Bumdesland 
! 

qe-

leqen ist. 

I 
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6) Dieser Bescheid tritt sm 1. Jänner 1982 in Kraft~ entgegen­

stehende behördliche Regelungen verlieren gleichzeitig ihre 

Wirksamkeit. 

7) für die durch diesen Bescheid auf Antrag vorgenommenen behörd­

lichen Preisbesti~nungen ist ein Kostenersatz in der Höhe von 

5 3.000,-- zu entrichten; dieser Betrag ist binnen sieben Taqen 

nach Zustellunq dieses Bescheides an das ßundesministerium für 

Handel, Gewerbe und Industrie, Stubenrinq 1, 1010 Wien (PSK-Kon­

to Nr. 5080001), mittels beilieqenden Erlaqscheines unter Anqabe 

des Aktenzeichens und mit dem Vermerk "Kostenersatz in Preisan­

ge!egenheiten" einzuzahlen. Wird der Betrag innerhalb der fest­

gesetzten frist nicht, oder nicht vollständig eingezahlt, so 

kann er zwangsweise eingetrieben werden. 

Beg r ü n dun 9 

Die im Spruch festgesetzten Preise wurden nach Prüfung der Kosten­

situation der Wiener Stadtwerke - Elektrizitätswerke, Wien, im 

Rahmen des preisbehördlichen Vorprüfungsverfahrens, unter Berück­

sichtigung allgemeiner volkswirtschaftlicher Grundsätze festgestellt. 

Die dem Vorprüfungsverfahren zuaezogenen Vertreter der Wiener Stadt­

werke - Elektrizitätswerke, Wien, haben diesen Preisen und den son­

stigen Bescheidbestilllmungen ihre Zustimmung erteilt. Der entsprechen­

de Antrag wurde von der Preiskommission in ihrer 101. Sitzung alll 

18. Dezember 1981 begutachtet. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Bescheid ist kein ordentliches Rechtsmittel zulässig. 

für die Richtiqkeit 

der Ausfertigung: 

rür den Bundesminister: 

i. V. Dk fm. Brandl 
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AllGEMEINE TARIFE 
der Wiener Stadtwerke - Bektrizitätswerke 
fClr die Versorgung mit elektrischer Energie 

Gültig ab 1 .. 1):innPI' 1s:l82 

Die lNiener Stadtwerke - 8ektrizitätswerke. im folgenden kurz das EVU ge­
nannt, stellen· aus dem Niederspannungsnetz zu den jeweils geltenden 
.Allgemeinen Bedingungen" elektrische Energie zu folgenden Tarifen und 
.Allgemeinen BestimmungenM zur Verfügung. 

Der Strom preis setzt sich zusammen aus 

a) einem Jahresgrundpreis für die Bereitstellung der elektrischen Lei­
stung. 

b) einem MeBpreis tür die 8eistellung und Instandhaltung der installier­
ten Meß-. Schalt- und Steuereinrichtung, 

c) einem Arbeitspreis für die gelieferte elektrische Arbeit 

Tarif I 

für Haushaltsstromverbrauch (H-Tarif) 

1. Der H-Tarif wird für die Abrechnung des Bezuges elektrischer Energie in 
Wohnungen eingeräumt. die nur Haushaltszwecken (eigener se/bstan­
diger Haushalt mit eigener Kochstelle) dienen und im üblichen Rahmen 
mit Stromverbrauchseinrichtungen ausgestattet sind. 

Verblauchseinrichtungen. die das übliche AuSmaß im Haushalt über­
schreiten. z. B. elektrische Kühlaggregate fOr Raumklimatisierung. alle 
elektrischen Verbrauchseinrichtungen für Schwimmbäder (ausgenom­
men Alterpumpen für Freiluftbecken). Aufzüge. Rutiichtanlagen. werden 
nach Tarif 11 verrechnet, sofem der Anschluß durch das EVU genehmigt 
wird. Solarien bis 2.2 kW AnschfuB/eistung je Haushalt und Umwalzpum­
pan im Kreislauf von Solaranlagen werden nach Tarif I verrechnet. 

3 

Bektrische Geräte für Raumheizzwecke einschließlich Saunaöfsn wer­
den nach Tarif V abgerechnet. Ausgenommen von der Verrechnung 
nach Tarif V sind je Haushalt: 

a) bewegliche Heizgeräte für gelegentliche Raurr.heizung mit eIner An­
schlußleistung ven ir.sgesamt nicht mehr als 2.2 kW. 

b} fest montierte Heizgeräte im Saniiärbercich (einsChiiefjlich Fußbo­
denheizung eie.) roit einer Anschluß!eistun9 von Insgesamt nicht 
mehr 215 2.2 kW. 

D:e Heizgeräte gomäß iit. a) und b) werden unbeschadei der :andesge­
setzlicnen Bestimmungen üllerdie Anschluß- und 'Je; orgvngspflicht 
nach Tarif I verrechnet."} 

2. Als monatHche Teil~E:träge des Jahresgrundpreises werden verrechnet: 

c. USI. 

für 1 Tarifraum 
fUf 2 Tarifräume 
für 3 Tarifräume 
für 4 Tarifrautne 
für 5 Tarifraume 
furjeden weiteren Tanfraum 

Der Arbeilspreis beträgt 

Ö.S. 
ö.S 
ö.S. 
ö.S. 
ö.S. 
ö.S 

g!kWr. 

;,,5Q 

iO,6Q 
2 t ,30 
32.--
1,2; 70 
'3.20 

T{\2,4 

Der M~ßprcis wird gemäß den "Allgemei'1en Bestimrnungen-. Plet. 7 ver­
rechnet. 

3. Fur die ErmiWung der Anzahl der Tariträume werden nach Maßgabe der 
nachfclgenden Punkte alle Räume und Wohnungen eines Atnelm~els 
i:;erangezogen. die (auch baulich getrennt) in einem Gebäude oder in 
versch!eCE!nßn Getauden, jedoch auf einem \;.;und"tÜCi\, liegen. 
R.aume, dIe durch raun.lgestaltf:nde Maßnahmen (z. 8. )<.asterl'.tI.Jnde. die 
bls zur Decke reichen) getrenr.t sind. gelten aiS zwei ca er mehrere Tanf­
raume. 

4. Als Tanfraum .gilt 

a) jeder bewoMbare Raum ab 8.8 m2 Grundl!äche, 

b) Treppenhäuser in 8nfamilienhäusern. soweit sie als bewuhnbare 
Räume (Wohf1dielenj al12usehen sind, 

.) Die z'tierte landesgesetzliehEt Bestimmung LGB!. Nr. an 977 vom 31. 3. 
1977 in der F8.ssung LGBI. Nr. 22/1980 vom 6. 6. 198C 'ür den \!'Jie.,cr 
Versorgung",i)tJleich der WStW -8N beinhaltet eine VersorgungSplhcht 
1I0n höchstens 2.2 kW Raurr.neizgeräte pro WO~lletnheit. 

4 
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:;';.,; 

C) j2der Rallm. in dem sich ~Ine Sauna befindet und jede:; überdachte 
Schwimmbad. 

dl c;:~: '":,. ."rlfll.lrn~ von ie angefangenen 30 m2 in Räumen nach a) - c) 
mit mehr als 30 m2• 

5. Nicht als Tarifräume gelten 
a) Hausflure. Verbindungsgänge. Stiegenhäuser (ausgenommen jene. 

die unter Pkt. 4 lit. b fallen). Toiletten. Duschkabinen. Waschküchen. 
Kel!\Ir- und Bodenräume; Holz-.Koh!e-. Heiz- und ähnliche Räume, 

bl vieh-. land- und vorratswirtSChaftlich genutzte Räume des Haushaltes 
(z. B. Ställe. Scheunen. Speicher. Vorrats-. Fulrerkammern und 

. Schmutzschleusen). 

cl Garagen. die nicht gewerblich genutzt sind. 

d) Badezimmer. 
Diese Räume bleiben nur so lange außer Ansatz. als sie vorwiegend den 
bezeichneten Zwecken dienen. 

6. Stalle mit met!r als 50 m2 Gesamtgrundfläche werden für je angefangene 
weitere 50 m2 Grundfläche mit einem Tarifraum angesetzt. 

7. Grundpreisfrei bleioen gemeinsam genutzte Anlagen in Häusern mit 
hochstens zwei Wohnparieien (einschließlich HausbesItzer und Haus­
b<::,vrger). Zu den gemeinsam genutzten Anlagen zahlen die elektri­
schen Einrichtungen der in Pkt. 5 genannten Räume sowie Hauswasser­
pumpen. Sliegenhaus- und Außenbeleuchtungsanlagen mit höchstens 
75 W je Leuchte. Voraussetzung ist, daß diese Anlagen nur von den vor­
;;:rwahnten Parteien und nur für Zwecke der Havshaltsfunrung benützt 
we((!en und d:lß der Stromverbrauch über die Zähler der Wohnungen 
verrechnet wird. 

8. In Me:hrfamilienhäusern (z. B. Miethlulsern) mit mehr als zwei Wohnpar­
teien (einschließlich Hausbesitzer und Hausbesorger) wird für gemein­
sam genutzte elektrische Anlagen der in Pkt. 5 genannten RäL:me sowie 
für Hauswasserpümpen und für Stiegenhaus- und Außenbeleuchtungs­
anlagen ein Grundpreis nach Tarif 11 verrechnet. Ausgenommen sind 
Stiegenhaus- und Außenbeleuchtungsanlagen mit höchstens 75 W je 
Leuchle. die über die-Zähler der einzelnen-Wohnungen gemessen.wer­
den; diese Anlagen sind grundpreisfrei. 

9. Soweit einzelne Räume In Wohnungen gewerblichen oder beruflichen 
Zwecken dienen (z B. Werkstätten. Laden. Büros, Amts-, Sprech-. War­
tezimmer usw.) wird der GrundpreiS für die in ihnen vorhandenen Strom­
verbrauchseinrichtungen nach Tanf 11 berechnet. 

~ 

Als gewerbliche Nutzung zählt nicht die vorübergehende Vermietung 
von höchstens 3 Wohnräumen für die Fremdenbeherbergung mit einer 
hiefür üblichen Ausstattung. Zur üblichen Ausstllttung zt.hlen beispiels­
weise nicht: elektrische Koch- und Wärmegeräte. 

Tarif 11 
für gcwerblichen lind sonstigen Stromverbrauch (G-Tarif) 

Der G-Tarif wird für die Abrechnung des Bezuges t~18ktns':her Enugie in 
gewerblichen. be,uflic/1en unel sonstigen (auch nicilt gewerbliChen) f..'1!a­
gen, die nicht als Haus:1alt oder Landwirtscilaft anzusei1en sind. {;inge·· 
räumt und gliedert sie)-, in Tarii 11/1 (GL-Tarif). der für Strumverbrauc!1sein­
richtunge·n. die Beleuchtung<;zwecken dienen, zur Anwendung kommt. 
und Tarif 11/2 (GK-Tarif). der den übrigen Stromverbrauch. ausgenommen 
jenen für Raurnheizzwecke. urntaßt.. Der Slror.werb,ra\Jch für Rauml.leiz­
zwecke wird. soferne der Anschluß derbelreftencen'Geräte durch dns EVU 
genehmigt wurde bzw. wird. nach Tarif V abgerechnet. 

Tarif li/i (GL-Tati1) 

'.1 für Vefbrauchseinrichtungen. die BeleucMungsr .... ecker1 d:enen. 
kommt fOlgender Tarif zur Anwendung: 

Als monatliche Teilbeträge des Ja/1resgrur,dpreises wHde'1 verrech· 
net: 

O.USL 
für Je angGfangllne 100 Wal: 
des Tar!fanschlußwertes o.S. 

Mindestens werden: 00 Watt in R~chnu'1g ~f.:stel!t. 

~ ~ ?r~ .. , .... -

Der Arbeitspre;s beträ9t ~ik\Hh ;_::,<, 

Der Meßpreis wird gcmä'j den nAllgi:mein"o Bestixmungan", Pkt "( 
verrachnet. 

1.2 Bel Er!r.:ttlung des· T<irifanschlußweries we:·den G1Chlampt:n Dis 75 
Watt mit 50 ,';",It und Glühliimpen über 75 Walt sowie Gasentladungs­
lampen (LeU(;~itslt.'tTlampen) mit ihrem tals1chlichf;n Anschlußwen in 
Ansatz gebracht. Luster und 8elellchlungseinrichtunge'l aus mehre­
ren In Re!he gescha\tenen Kleinspannung~iampe~ gdten als einE: 

_L.ampe. imWer~ der_Sunl!Tl€_aneLd;€~er Lö:lmpcn-.8ei ullenGasentla­
dungslomper. werden zum lampenanschiullw.1'-: 20 ",,, ,'.ir Vorsc:.tzSjera­
le (z. B. '/orschaitwiderständel hinzugerechnet. 

2. Tarif il/2 (GK-Tarif) 

2.1 Fur Verbrauenseinrichtungen. eie der Erzeugung von mechanischer 
EnergIe (Kraft. Kä!te). von Warma oCer zu sOI1;:.tigen Zwecken iausge-

6 
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nommen Beleuchtung und Raumheizung) dienen, kommt folgender 
Tarif zur Anwendung: 

Al!': monatliche Teilbeträge des Jahresgrundpreises werden verrech­
net: o. USt. 
fOr je angefangene 500 Watt 
des Tarifanschlußwertes ö.8. 28,70 

Mindestens werden 500 Watt in Rechnung gestellt. 

Der Arbeitspreis beträgt g/k\'Vh 142,4 

Der Meßpreis wird gemäß den .,Allgemeinen Bestimmungen", Pkt. 7 
verrechnet. 

2.2 Sind in einer Alllage mehrere dem Tarif 11/2 zuzuordnende Siromver­
brauchseinrichtungen vorhanden, wird deren Tarifanschlußwert unab­
hängig davon, ob diese Einrichtungen abwechselnd oder glcichzeillg 
in Anspruch genommen werden können, wie fOlgt ermittelt: 

- die Stromverbrauchseinrichtung mit der höchsten Nennleistung 
mit der vollen Nennleistung, 

- eine weitere Stromverbrauchseinrichtung mit gleich hoher oder zu­
nächst niedrigerer Nennleistung mit 213 der Nennleistung, 

- Jede weitere Stromverbrauchseinrichtung mit 1/3 der Nennleistung. 

Wird die gleichzeitige Benützung von Stromverbrauchseinrichtungen 
durch plombierte Umschalter verhindert. so werden bei der StaHelung 
nach Maßgabe der vorstehenden Bestimmungen nur die höchsten 
Nennleistungen zugrunde gelegt, die gleichzeitig in Anspruch genom­
men werden können. 

Stromverbrauchseinrichtungen, die bei bestimmungsgemäßer Ver­
wendung zwangsläufig gleichzeitig betrieben werden (ArbeitsstraßeI. 
gelten als eine Verbrauchseinrichtung; für die Berechnung ihres Tarif­
anSChlußwertes ist die Summe der Einzeianschlußwerte maßgebend. 

2.3 Werden bei Ermittlung des Tarifanschlußwertes Umrechnungen erfor­
derlich, so gilt grundsätzlich 

1 kVA - 0.75 kW - 0,75 kJ/sec "" 1 PS. 

Bei Uchtbogen-Schweißtransforrnatoren gilt 

bei Angabe der l(uaschlußleistung 1 kVA gleich 0,5 kW, 

bei Angabe der Nennleistung 1 kVA gleich 0,75 kW. 

7 

Bei Widerstands-Schweißtransformatoren gilt 

bei Angabe der Kurzschlußleistung 1 kVA gleich 1 kW, 

bei Angabe der !'~cnn\eistung 1 kVA gleich 1,3 kW. 

Wenn beide Leistungswerte genannt sind, wird die Kurzschfußleistung 
herangezogen. 

2.4 Bei der Berechnung des Gn.:r.dpreises bleiben Elektrowämlegerate 
(ausgenommen Raurnlteizgert.te), die nach den Erfahrungen de::; EVU 
von den Abnehmern nur in Zeiten geringer Netzbela.stung tenutzt wer­
den, außer Ansatz. Dem EVU steht es frei, zur R(.-gCfung der Bemit­
zungszeit den Einbau geeigneter Einnchtungen auf Kosten des Abneh­
mers zu verlangen. 

Für den AnsGhlußwert von Elektromotoren, die mit dem 'lvärmeoerat 
verbunden sind, und für Elektroschweißgeräte girt diese BestirTu;;ung 
nicht. 

2.5 Desgleichen bleiben bel der Berechnung de!': GflJr,jpreises Motoren 
und sonstige dem Ta~if 1!!2 zuzuordnende StrorTIver t-ri.luc!1se:r.nchtur.­
gen mit einer Nennlcöstung von weniger als ~ 50 Watt außer Ansatz, 
wenn die Summe der Nennleistungen der in einer An!age vorhandenen 
Motoren und Verbrauchseinrichtungen dieser Art 300 Watt nicht über­
steigt und ihr \,'erbmuch gemeinsam mit StromverbrauGhseinrichtun­
gen. die nach Tarif il/i abgerechnet werden, gemessen wird. 

3. Es steht dem Abnehmer frei, anstelle des Tarifes 11 den K1einstabneh­
mertan! ,Tarif IV) zu wAhlen. Er ist jedoch nic~lt berechtigt, Gen !<'Jcinst­
abnehmertw.,t n:jr tür c!nen Tei! sei"c:; BL""ldrtGS l\l wählen. 'v';eimehr ist 
tur alle Stromverbrauchs~inrichtungen, die nul einem Gru~dSiG~k oder 
In einem c:rr,eiilsamen Gebaude installiert sind, nur f:.ncr d!eserbei­
den Tarife anwendbar. Das gilt auch, wenn die Stromvcrrlrauchse:n. 
nchtungen in ~'lulir;h gGtrenn!er. Räumen ün!p.fgebracflt sind (siehe 
auen Tanf IVn). 

Für Beherbergungsbetriebe, Gastslimen und sor;stige auf saisonmäßi­
gen Fr$l1denverkehr eingestellte Betriebe, die höchstens vom 1. April 
biS 30. Septemt)er betneben werden. wird der Grundpreis utler schrift­
liches Ansuchen des Abnehmers statt fur das ganze Jahr nurfüf sechs 
Monate verrcchö1et. Eine Verl~~ngerung bis 31 OktOb~( ist gt-gen Ent­
richtung eines do~}pellt:n Monatsgrundpreise.:> ~T!ögiich. Derermiißigte 
JahresgrunC:pr€'IS Wird nach den üblichen AbreCfl(,ungsmOdalitäten 
des EVU ;terroclmel. 

Sülche Anlagen WI~Oen gegen Ersatz der ;<.osten itjr dii1 Ab- und Ein­
schaltung In der rest!,ct-,en Ze:t des Jahres abgeschaltet. 

3 
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Tarif 111 

Landwirtschaftstarif (L-Tarif) 

1. Der Landwirtschaftstarif wird für den Gesamtbezug von elektrischer 
Energie für die Führung des !andwirtschaftlichen Betriebes und des da­
zugehörigen Haushaltes eingernlJmt, soweit letzterer im üblichen Rah­
men mit Stromverbrauchseinrichtungen ausgestattet ist (siehe Tarif I). 

Verbrauchseinrichtungen, die das übliche Ausmaß im landwirtschaftli­
chen Haushalt überschreiten, z. B. elektrische Kühlaggregate für Raum­
klimatisierung, alle elektrischen Verbrauchseinrichtungen für 
Schwimmbäder (ausgenommen Rlterpumpen für Freiluftbecken), Aut­
züge,.F1utlichtanlagen,werden nach Tarif 11 verrechnet, sofern der An-

• schluß durch das EVU genehmigt wird. Solarien bis 2.2 kW Anschlußlei­
stung für Haushalt und Umwälzpumpen im Kreislauf von Solaranlagen 
werden nach Tarif lIf verrechnet. 

8ektrische Geräte für Raumheizzwecke einsch!ießlich Saunaöfen wer­
den nach Tarif V abgerechnet. Ausgenommen von der Verrechnung 
nach Tarif V Sind je landwirtSChaftlichem Haushalt: 

a) bewegliche Heizgeräte für gelegentliche Raumheizung mit einer An­
schlußleistung von insgesamt nicht mehr als 2,2 kW. 

b) fest montierte Heizgeräte im Sanitärbereich (einschließlich Fußbo­
denheizung etc.) mit einer AnsChluß!eistung von Insgesamt OIcht 
mehr als 2,2 kW 

Die Heizgeräte gemäß lit. a) und b) werdtm unbeschadet der landesga­
setzlichen Bestimmungen über die Anschluß- und Versorgungspf!icht 
nach Tarif 111 verrechnet.·) 

2. Die Versorgung el1019t nach foigendem Tarif: 

Als monatliche Teilbeträge des Jahresgrundpreises werden verrechnet: 

o. USt. 

für die ersten 3 Tarifhektar 

für jedes weitere Tarifhektar 

Ö.S. 

ö.S. 

40,-

6,-
Der Arbeitspreis betragt glk'Nh 142,4 

Der- Meßpreiswird nach den-,.AIlgemeinen-8estimmungen·,-Pkt~ 7 ver­
rechnet. 

.) Die zitierte landesgesetzliche Bestimmung LG8I. Nr. 8/1977 vom 31 3. 
1977 in der Fassung LGBI. Nr. 22/1980 vom 6. 6 1980 fur den Wlener 
Versorgungsbereich der WStW - f:W beinhaltet eine Versorgungspflicht 
von höchstens 2,2 kWRaumhelzgerate pro Wohneinheit. 

<.:i 

3. Der Bestimmung der Tarifhektar wird die gesamte landwirtschaftlich ge­
nutzte Räche einschließlir;h Pachtland und Nutzung an Gemeinde!and 
zugrundegelegt, und zwar: 

. Ackerland 100 % 
einmähdige Vliesen 50 % 
mchmlähdige WIesen 50 % 
Weiden 50% 
Brachland 100 % 
Hausgärten 100 % 
sonstiges Gartenland 200 % 
Weingärten (Weinkulturen) 200 % 
Hopienpflanzungen . 100 % 
Sonstiges 100 % 

Nicht als landwirtSChaftlich genutzte Rache im Sinne des Tarifes geiten 
und außer Ansatz bleiben Waldungen, Gewasser, Hu1weiden, Ödland, 
Dauerbrache, Heide. A!men, Wege u. ogl. 

4. Die gesamte 'andwirtsChaftlich genutzte Fläche des jeweiligen Abneh­
mers gemaß Pkt. 3 'v',;rd auf ganze Tarifhektar aufgerundet 

5. Die Abrechnung nach dem Landwirtschaftstarif kann jeder Abnehmer 
beanspruchE:,\ der mindestens 3 Tanfhektartand'Mrtsctlaftlich genutzte 
Räche nacr, Maßgabe der Besitmmungen des Punktes 3 bewirtscrlaltet. 
Beansprucht ein Abnehmer die Abrechnung nach eiern l.andwirtscr,atts­
tarif, Ob'.'iOh! er weniger als 3 Tarifhekta( :and'Nir!S.:i-larr:ich outzb<lre Flä­
che bewirtSChaftet, dann muß er nachweisen, daß une wan.:, n er trotz der 
genngen Größe seiner landwirtschaftlich genutzten f.lact:~ als landw.rt­
schaftlicl1..:( Abnehmer im Sinne des Land\. ... irtschaftstanfes anzusehen 
ist. Der Abnehmer muß jedoch auch bei geringeie( Gro::esein:.:r la.nd­
wirtschaftlich genutzten R~chc; don Grundpreis für J Tarif:·,~"w zahlen. 

6. Der Anspruch auf Abrechnung nach dem Landv"irtschaftsti:.rif iSi ausge­
schlossen, wenn die Landwirtschaft nur nebenbei betrieben wird. 5ne 
landwirtschaft wird dann nicht nebenbei betrieben, wenn die Bewirt­
schaftung ~ach ortsüblich~n Verhaltnissen widmungsgemaJertolgt 

7. ÜbersChreiten ritlr Anschlußwert von Anlagen und Enrichtungen, insbe­
sondAI e von Iv~toren. dIe tür den Betrieb der Lap.dwirtsctlaft bestimmt 
sind. Odel die La'" (jer Tarifräurne des dazugehöngen Haushaltes die in 
nachstehender r abe!:e anc.:;egebenen WertgröBen, ~ wird für den dani­
ber hinausgehenden Anschlußwert bzw. tur die dan:iber hinausgehende 
Zahl der Taniraurne ein Grundpre:szuSCh!ag eingehOben. 

19 
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!n dem naCr\ der Z:ihl der Tarifhektar zu eIltrichtenden Grundpreis sind 
fOlgende Wertgrößen eingeschlossen: 

bis 5 
bis 10 
bis 20 
bis 30 
biS 40 
je weitere 10 

AnschluUwun ,lu. 
tll':';;.I,I"IJ'ulu':a 11lW. 

GerlllBS In kW 

5.5 
7,5 
7,5 

11,0 
15.0 
2.0 

.ldhl tJ iuljlmurnu.uaJl 
11 f.ull (~Iulhmuu" 

J.,oonl. iaUbgUnullltrtttnt 

7 
8 

10 
12 
14 
2 

Die Wertgrößen in kW beziehen sich nicht auf den gesamten AnschluG­
.... 'ert, sondern auf die größte im landwirtschaftlichen Betrieb einqe:,tltz­
te Anschlußwerteinheit (siehe obige Tabelle). Übersteigt diese oder die 
Zahl der Tariiräume obige Werte, so hat der Abnenmer den Grundprt:lS 
für die Anzahl der Tarifhektar zu bezahlen, der dem von il1m benutzten 
Anschlußwert des größten Motors bzw. Gerätes oder der VO:i Ihm 00-
nützten Tanträume entspricht. 

8. Sind Inll einem !andwirtschaftlichen B6trieb Räume verbunden, die ge·· 
werblichen und sonstig",n beruflichen Zwecken dienen, so wird der 
Grundpreis für die in ilm€n vorhandenen StromverbrauchseinnchL . .lf)­
gen nach Tarif" bestimmt, soweit dort nicht uberw!egend Erzeugt'ISS,! 
aus elgenem grundpreispflichtigen Boden be- und/oaer verarbeiltj! 
werden. 

Als ge-...-erbHche Nutzung zählt nicht die vorübergehende Vermietung 
.on höcnstens 3 Wohnräumen tür die Fremdenbehert:iergUi19 mit einer 
hiefür üblichen Ausstattung. Zur üblichen Ausstattung ;::äh!en bei­
spielsweise nicht elektrische Koch- und Wärmegeräte. 

9. Als gewerbliche Nutzung gilt nicht die Verwendung von eiektrisch be­
heizten Glucken oder Infrarotstrahlern zur Tlemaitung. 

10. Zum Gesamtstromverbrauch eines landwirtschaftlichen Betriebes wird 
auf IM.Jnsch des Abnehmers auch sein Strombezug im Rahmen einer 

. gemeinschaftiichen {genossenschaftlichen) Anlage gerechnet, solern 
das Bestehen der Gemeinschaft (Genossenschaft) dem Elektrizitäls­
versorgungsunternehmen (EVU) naChgewiesen worden ist, der land­
wirt der Gemeinschaft (Genossenschaft) angehört und er die Anlage 
zur Bearbeitung und/oder Verarbeitung seiner Erzeugnisse oder der 
für seinen landwirtschaftlichen Betrieb und Haushalt benötigten Er­
zeugnisse in Anspruch nimmt. 

Die zeitweise Verwendung einer gemeinschaftlichen (genossenschaft­
lichen) Anlage für LOhnarbeiten, gewerbliche oder sonstige nicht land-

11 

wirtSChaftliche Zwecke berechtigt das EW. den Gesamtstrom'lerbrauch 
der Anlage während dC$ betrettenden Verrl::ChnungSJährc.;s nadl dem 

Tarif 11 oder IV abzurechnen . 

Tarif IV 

Kleiflstabnehmertarii (I".-Taril) 

1. Es ;steht dem j\bnchmer lrei, ans'(:;i!e dcrvqrsti::hel'dclI Grundpr'::lstar!!e 
\. :t und !ll der. fOlg",nd&11 VJc,nstabnehmertanf zu wahie!'. Er: iSllt:iJOCh 
nk.:ht berecntigt. den Kleinstdbner,mcrtan l nur tü~ e;r;I:f\ '-'~i: 3ein.::s 80-
darles in d~r betreffenden Tdrifgruppe (!. Hf'. !!i2,.III) ;:\.: v:.:ih!<;r. 

Der Stromp(<;;:; SE:t.zt sie!') zusamlTlt~i' c!u:, einem 
v. US~ . 

Arbeitsprsis g!kVVh ., ! 3. C. 

,"nd einem Mer)lxeis für ;()t.!, zu' Verwendung komrnt:'.lor.: ~·,1<.:!3;;lnric!:­
tU:lg

J 
vvcfchcf g8f11f,ß dt?:f1 ./\;~'Jenlcll(,e(l 3eslifTtn'l:ngt.:.n", 4t ~: ~'t;;rrech·· 

net vlird. 

2. Kein Anspruch auf üen Kl(;illSLibn(,~mer1ar;f b\:si:~ilt 

aJ für StroIT,·JtJrbr2uc~~.S:';:iir;c.htur];'.:f' 'H1.J Anl, .. gcn, Wt;fH~ derüt1 ~e!~ 
::)tlint}!:lbE:dan - geblI0~1. cJIJS CErn Z:V :~r!rn~ti~ncn ~ll~~.;1 f";t.: f .:r • .,:'; ilbc~­
s[en 2'II'Jit:;1."ISlunc.!lgtl) t·,10!kH5·)'JCh~ilil~;::;:u;"J!:n (;,'~eS Verre.::.h­

"url~Slahres - 40 "VI cILli::rstc.<,jl. 

b) ;IA ZwecK:: .jiJr z;.;~tz - od8r Rt;SCr"€:'/el scrgllng, sol2"" es s.:~~ nicnt 
um tlydr3~;:;sche 0ü~~ fl1'! .~.'ttlrr;ti!:"tm~,.g,c Li:. 8. StJi''''" Wind. Sio­
messe) bell ;ebt:l\~ Ap'''lgt!n hc.n(le;l \.;f\!J (.:;t: ~.;;-Sbr.g \Ion 40 }','/'; : .,.;;',\ 
uber~ .. :~lr;Hen · ... i!rrj (8rmltteft w:e Punkt a) -

Tarif V 

Tant für e!ei-ciische naUJohe:zwilg (Ll-Tanf\ 

Sofern das OlU der: Be:;:ug e!ektrlscher f.~ergie für Rr-.U;;:tl(;'YI),ecke t'8-
felts genenm!gt hat (be::;tet'ende Anlagen! oc!cr neu gene;lm'S!. gellen h;e-
fur folgende Tanie . 

für ele!-..tPsc;he Clirekthelzung - sowe!! kein Ansj:n..;ch ,-::.;r \·t":r'3orgl':-:': 
zum Tanl \ O(.ier I!I be~3:t"!1\ - wird ::.lS mOliatliclier "Ti=,d:p'jl~''..· 'j",s ·jc.Nes­

grundcrA!ses o USt. 

ie angdangene ü.5 'r-..W des Anschlußwertes ü.S. 6, i..ij 
verrechnet 
Der Arbeiispreis betragt g/kWh li~2,-'I 

1') 
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Obiger Jahresqrundpreis gilt auch für nicht gewerblich geflulzte Sau­
nOOlen. Soweit dlüse in Zeiten hoher Netzbelastung vom EVU yesperrt 
werden, s!eht es dem EVU frei, günstigere Sonderregelungen anzubie­
ten. Ebenfalls kann das EVI.J zur Regelung der Benützungszeit (Sperre) 
den Einbau geeigneter Einrichtungen auf Kosten des Abnehmers ver· 
langEln. Für die notwendigen Schalt- und Steuereinrichtl.lngen (Zeit­
schaltuhnm, Rundsteui:;mmptänger u. ä) Wird ein Meßprcis Gemäß de:l 
"Allgemeinen ß<>....stimmungen·, PI<!. 7 ver (echnet. 

2. Für fix angescillossene Speicherheizgeräte für Raumheizzwecke wird 
als monatlicher Teilbetrag des Jahresgrundpreises 

für je angefangene 0.5 kW 
des Anschlußwertes 
verrechnet. 

Der Arbeitspreis beträgt 

Ö.S. 

gJklNh 

O. uSt. 

1,80 

. 90,7 

Dieser Tarif wird nur nach Maßgabe vorhandener Schwachlastenergie 
gewahrt, .wobei die Stromabnahme im allgemeinen auf einen zwiSChen 
22.00 und 6.00 Uhr liegenden Zeitraum beschränkt ist. 

Verschiebungen und Unterteilungen dieses Zeitraumes sOWIe die Fest­
!egung der Aulladedauer bleibe'! dem EVU vorbehalten. 

rUf j;(l z.wr Messung und zeitlic.hen 8esc~,~;.t,..'Jng der Abnahme er1Of­
derhcr,en Meß-. Schatt-l.6nd Steuereinrichtungen wird ein Meßpreis ge­
mäß den HAlIgemeinen Bestimmungen", Pkt. 7 verrechnet. 

3. Versuchstarif für Wärmepumpen 

Für Wärmepumpen samt Nebenaggregaten zum Zwecke der Raumhei­
zung wird tür die ersten 2,5 kW Anschlußwert je Abnehmeranlage kein 
Jahresgnmdpreis verrechnet. . 

.. ~ ~s mo~tligl~Tj}iLbeträge_de:sJahresgrundpreises werden .... ~ 

o. USt. 

für je weitere angefangene 
0,5 kW Anschlußwert 
verrechnet. 

Der Arbeitspreis betragt 

Ö.S. 

g/l<.'M1 

8,40 

142,4 

13 

i 

I 
I 
i 
! 

Tarif VI 

Versuchstarit für HeißwClssersPEl'chc.r 
in Verbindung mit Sonnenknllpktorpr. '1"1(11.-,(1'" 

Wärmepumpen zur BrauchWDSSerbefO!tung 

Heißwasserspeicher an Sonnenkol!ektoren angesch:os:>i:n. die mit Eiek­
troheixf!insätz.en ausgerüstet sInd, LJod/Ode; Warrr,epum~cn !w Braucr,­
wasserb~1feituIl9 werden wie folgt abgerechnet: 

Für d;E; ersten 2,5 I<VV Ansch!ußwert je ,A.bnehmerc'1IU;;1 V'äd Kl;-!n .!ah. 
resgrunupreis verrectmet. 

Als monatliche Teijbetr~ge des Jahresgrundpreises wercen lur 

o. USt 

je w(~i!e!'e angefangene 0.5 'KW AnSChlußwert ö.S. e,';o 
verrechnet. 

Der Arbeitspreis betragt g/kVv'h 142, 4 

Tarif '.In 
Schwachlasttarit/Nachtstromtarif (S/N-Tarif) 

Der Schwachlasttarif wiid nur kir Hejß",us..c;~rsr.'''·ici'€r, Futl,::rcl,'jll1pfer, 
Speicnerbackören, keramische Brennöfen, Trxl<.nur.gs.:'.n::19Ni'..ina Akku­
mü!atoren-L~degeräte, sowe:t diese Stromve!br;::uch:Jc:;nric~tur:9!;;il fix ;:!:~_ 
gesct-,Ioss€fl und vom E\lU wgelassens1nd. gew.'ihrt ~~ee::H,s'::;l!USSe zu 
diesem T2.ni sind nur nach Maßgabe vorhandene;{ S:::h\4:cc11!ast9r1C'fgi8 
mög:!ch. 

Die StromiJbr.atirml ist im allgemeinen allf einen z.'"$chen 22.00 L'hr <..;ld 
6.00 Uhr lieC!enden Zeitraum beschrär,kt. VerSCh:eb::f1ge!1 '.mdUr.tr;,llei!un­
gen d;(~ws Zeitraumes sowie die Festlegung cer .~~u!'<:d;:dal.!e( ble;betl Jem 
E\JU vGrbehaitj2:I1, wobei darauf Bedacht zu nehmen 'SI, dz!i3 der Z:NtlC".eilt­
sprechende Betrieb. der Heißwasserspeicher, Futtenjr.llipl.:( U::;w. siCilef­
gestellt ist. 

Der Arbeitspreis beträgt g/kW\ 
Es wird kein Gpmdpreis verrechnet. 

o. IJSt. 
"'" -7'-, / 

Für die zur Mesf:ung und zeitlichen Beschränkung der Abnahm.; , .. ,'tucer.l­
ch&11 Meß-. Scha!t- und &euereinrichtl/!'lgen 'w'vird ein MAßpr81S g;;;rnaß den 
.. ABgeIT,einen Bestimmullgen-, Pkt. 7 verrechnet 

11·: . 

-/" 
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Tarif \lUI 

5!indslromtarif (B-Tarlf) 

Die .AlIgf;)meim:n Tarife" haben zur Voraussetzung, daß der Gebrauch von 
elektrischer Enmgie ir:. Monatsmittf:! mit ('intim nicht ungünstigeren Le!­
stuilg5faktor iJ.ls I . .arnbda = 0,85 erfolgt. andernfalls kann das EVU jene Bhn­
darbeil verrechnen, die 62 % der gleichzeitig bezogenen WirkLlrbelt üb~r­
steigt. 

Ei'1c Blindart.ei! wird nur erlaßt in Kraftanlagen über 20 kW An$cl1ldlwert 
;Jnd bei 8"l.o:;iilllen (Bauf.;ro'Jisorien) mit mehr als 63 A .A.'1Sch:uß!>iC(H~fung. 

LeLJctlt~lofflam'jeil mü5sell kompensiert ~(;in, andernfalls r..ann das EV.J 
einen L'J:'C!li.JQ 'Jerrechnen, der 50 ";' des Grundprei::;es nach Tarif !:/1 be-
W~ . ... 

o. USt. 

Der Blindarbeitspreis beträgt g/kVArh 47,5 

Für die zur Messung dieses V.:rlJrallchf.;S erforcerlichell Meßcinrichtungen 
wird eir. Meßpreis gemaß den .Ailgemeinen Bestimmungen", Pkt. 7 ver­
rechnet. 

IX. Allgemeine Bestimmungen 

1. Der Abnehmer hat dem EVU alle zur Biluungdes GruJ1clpre;ses notwen­
digen Angaben zu machen. Er ist verpflichtet, dem E:VU Jelle Ande'ung 
der tatsachlichen Verhältnisse, die eine Änderung des Grundpreises zur 
FOlge hat, unv.:rzüglich schriftlich mitzuteilen. 

Wiru vom EVU festgestel!l, daß sich die Verhältnisse, die für die Festset­
zung des Grundpreises maßgebend waren, geändert haben, ohne daß 
dem EVtJ ,~nz(:ige gemacill worden i<;t, so kdnn der Grundpreis unter Be­
rücksichtigung der Ver!al1rungsbe::.t'mmungen des ABGB für den gan­
:.:en Zeitraum ~eit der letzten Fests!ellung des Grundpreises nachbe­
rechnet werden. es sei lIenn, der Abnehmer weist nach, daß die Ände­
rung der für die GrundpreiSl)emessung maßgeblichen Bezugsgrößen 
erst zu einem späteren Zeitpunkt eingetrete!l ist. DasEVU ist nicht ver­
pßichtet, selbst solche Aufnahmen oder spätere KontrOllen des An· 
Schlußwertes durchzuführen. 

2. Der Abnehmer hat grundsatzhch das ReGht, Im Rahmen dieser Tanfbe­
stimmungen jeden f\..ir seme Anlage 1'1 Betracht kommenden Tan! zu 
wählen; er ist an den gewählten Tanf erstmalig bis zum Ablaut des lau-

b 

fenden Verrechnungsjahres des EVU gebunden Oie Bindung gilt jeweils 
für ein weiteres VerrechmmgsJahr, wenn der Abnehmt:f dem EVU nicht 
spatestens einen Monat nach Zustellung bzw. Vortage der Jahresab·· 
,cch:'lmg schriftlich .~iIlel't. welche andere Wahl er trifft 

8ei EVU ohne Jai1re8fJbrf:chnwig l1at diese Mitteilung ~:)ä:C';,lem; e;!!en 
Monat vor Ablauf des Kalend,::rjahn-)s zu ertolgen 

3. Wenn das E\ 'U mehl iilnert,aib eines Monats ctb Aufnahme dei Strom'J<::­
sorgung von e;ner Ta.ilwah! des Abnehmers Ke;li1'~iS orj[;ngt, so i~·! es 
r2f'I~:chtl9t, eie vcrbil1dlichf: ['nstukmg:n emen Tarif für 11'1: lsii !Jis f.:fSl<: 
des lau/{:(juon Verrcchnun~l';!ahrcs vorzun<'!hmen. Die 8es'irTlf11"i"l9':r. 

. l:lInsichthch.der Dau<)r der9indung gemäß Pkt 2 GC'!<;;r, ~:.l!;precr.e"d 

Der .Jl.bnehmer behäit ::.ein Taof-Wahlrecht, wenn er n?,~/1""'f-:st, dp.ß er 
;wr recht.!eitigen AbrJabe der ::'rklärung ohne Versctlt,!O.::r, niG'1t ;n cer 
L.;go 'Jar. In dic,"Sem Fall kani) eine An(1uung des Tilnfe5. ,: .. '1" W<!~): c;.s 
Abnehmers entsorecl1end, njc~wirk-ar.d I)IS wm Tagt: oer Aufnahme der 
Stromversorgung. längstens jedoch drei Mcr.ate -:!urÜc!< .. ..,dcige,' 

4. Soweit die .Allgemeinen Btidrngungen" eine vorzeitige Kur;o;gun\) OGer 
Auflösung Ges Vertmgsv~rhaltnisses mit dem .o\bnp.hcner ·,vr$ehcn. "Nd 
dieses qocnl durCh dia Bindung na.;h Pld. 2 und 3 nien! ben·ihr!. 

5. Rtickrechnungen finden bei einem Wechsel des Tarifes :licht statt. 

6. Die Btndung nach Pkt. 2 er~(rec)"'i sich nur auf d&n gev;fi!;i;~'r. 7)fi! 0;2 
8€ruGKsichl lgung einer Veränderung der tatSäCIl!ictlen V"r!~a!tn;5Sß (:5; 
der Berechnur:g des GiunClprcl5es kann der !'·.hi1P."i"!'~1 rr~~ "0'1 d!:i11 ck~' 
ndc~wc!:~Ilc.nen [rS!dHung C8( Anze!ge fclg:.· r l(!c!l t,.~Gr!at Hn '~·er1cn9cj':. 

Ist durch die An(jf;r\Jng cl.;::; Tarilam.chlußwertes, dt;r T dni(aum~ Od[;f ;.:;_ 
rifheklar der GrundpreiS geseilM worden und erg;!:.! SIt.ii ':~;f Ab!au! ·,·un 
12 Monaten nach dei VermInderung wiedt::r eine EIN.'i1uc~ des Gi iJn::l­
preises, so ist ~Ine Nachzahlung "',nefolgt zu leisten: 

Isi der wiedererr.öhte Grundpreis niedriger als jener vor (lee A~;("·n!<:!;f":c. 
so ;st de~ Unt".s.::h!eU ;:wlschen dem vO(übergeh",nd gese"Ktc: G: ...... .:;­
preis uno dem wiederemChten Grundpreis naci"l?';zah.'t:;t1. 

i..,t derwiedererl'iöhte Grunci;:;rr.is hOher als jc~!er 'J0.: der .·,~ser>;ulig. 30 

ist der Unters\.;hif:d zwisc;:cr, Clem voruLergeptf.d gu~,cr.~len C:;ru"-'Q­
preis und jefl(~m vor dt:r Absenkung nactlzlJzanlen. 
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7. Dle in ihrer Dimenslonierung der Anschlußgröße adaquaten und durch 
dtm Tarif bedingten bzw. durch persöniiche Wünsche des Abnehmers 
not'llt:lnc.Jigen Meß-, Schalt- und Steuereinrichtungen stellt das EVU ge­
gen eir. munatliches Entgelt in Höhe von 1,5 % des Wiederbeschaffungs .. 
wertes (Meßpreis) bel. 

8. Der Jahresgrundpreis dient zur teilweisen Deckung der festen Kosten 
für die Bereitstellung der Siromerleugungs- und -verteilanlagen des 
EVU. 

Die monatlichen Teilbetrage des Jahresgrundpreises und der Meßpreis 
sind daher bis zur Beendigung des Vertragsverhallnis~es in ihr!:!r vollen 
Höhe auch dann zu entrichten, wenn der AbnehmtJr vorubergehend we­
r.iger oder gar keine elektrische Energie bezieht. Für den Monat, in dem 
die Aufnahme oder Beendigung des VertragsverMItOisses erfolgt, smd 
der volle monatliche Teilbetrag des Jahresgrundpreises und der Meß­
preis zu bezahlen. 

Bei einer Neuanmeldung nach einer Kündigung des Vertragsverhältnis­
ses durch denselben Abnehmer Sind der Jat"fesgrundpreis und der 
Meßpreis des zuletzt verrechneten Tarifes fur die lelt der Unterbre­
chung nachzuzahlen, wenn s\:it dem Ablauf der Kündigungsfrist nicht 
mehr als 12 Monate vergangen sind. 

9. Mit dem Inkrafttreten dieser Tarife per 1. Jär.. 1982 verlieren die bis dahin 
in Geltung gestandenen Tarife ihre Gültigkeit. 

17 

Kostenersatz für bestimmte Nebenleistungen 

1. Anschluß, Inbetriebsetzung. Abnahme und Über­
prüfung einer neuen, erweiterten oder abgeänder-

o. Ust. 

tan Anlage 125,66 

Anbringen, Ändern und/oder Ergänzen der Meß-, 
Schalt- und Steuereinrichtungen 125,66 

Gleichzeitige MOiltage einer weiteren Meß-, Schalt-
und Steuereinrichtung, Aus-· oder Einschaltung, 

. Zwischenablesung einer Meßeinrichtung (vom 
Kunden gewünscht oder verursacht), Anbringen 
von Plomben 62,83 

INiederinbetriebsetzung stillgelegter Anlagen oder 
Anlagenteile, neueriiche Überprüfung der Anlage 
nach Beseitigung von !nsta!iationsmängeln 125,66 

Aus- oder Einschaltung einer Saisonanlage, 
Abnehmerummeldung 62,63 

2. Für Jede Mahnung und Wiedervorlage einer 
Rechnung ist ein Betrag von 24,78 
zu zahlen. 

Wien, am 1. Jänner 1982 

Wiener Stadtwerke - 8ektriziU~tswerk6 
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in ;::.::~nd::_C'·_'ereinb8run9 für Haushall mit Elektroküche 

o.USt. 

Atbeüsp{'eis .....•..•..••••••.•.. 137,6 g!kWh 

Grundpreis für 1 Tarifraum •..•••. 5 5,50 
" " 2 Ted fräume 5 10,60 
11 .. 3 Tari fräume 5 21,30 
11 11 4 Tari fräume 5 32,--
11 11 5 Tarifräume 5 42,70 
11 fUr jeden welteren Tarifreum .. 5 13,20 

rar die erforderliche Meßeinrichtunq wird ein 
JahresmeGpreis berechnet. 

Ab 1.2.1974 wird eine "50ndervereinbarung für 
Haushalte mit Elektroküche" (HSV) nicht mehr 
abgeschlossen. Bei Erweiterungen der Anlage 
oder Nachfolgeranmeldung, sowie Ortswechsel 
der Person.des Abnehmers erlischt die bestehende 
Sondervereinbarung I-ISV. 

19 
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I 

BlEI8T IH I9K T.t 

C) Typische Preisansätze für Sonderabnehmer 

! 
Für die Verrechnung des in den folgenden Sonderpreisen enthalt~nen 
Jahresgrundpreises ist die' Jahreshöchstleistung mal3gebend, das I ist 
die höchste in einem Verrechn'Jngsjahr aufgetretene Monat51eist~ng. 
Als Monatsleistung gilt die höchste innerhalb eines einmonatigEm 
Verrechnungsabschnittes während einer Viertelstunde aufgetretene 
Dvrchschnittslei~tung in kVA/kW. . 
Wenn die Jahreshöchstleistung geringer ist als die Mindestlelshmg 
wird die Mindestleistung, da.s ist 50 % der vereinbarten Leistung, 
verrechnet. 

, 

Alle Preisansätze setzen eine Entnahme von elektrischer Arbeitimit 
~inem nicht ungünstigeren Leistungsfaktor als ccs phi - 0,9 voraus. 

Die typischen Sonderpreise und Nebpnko&ten sind: 

I. Sonderpreis bis 15 % Anteil des Lichtanschlußwertes an dem 
_Gesamtanschlußwert 

. 1. bei Bezug alls dem Hoclispannungs~tl 

Arbeits[)reis 

für Tagstrom von 6-22 Uhr .. -

von Oktober bis einschließlir.h März ••.•••••••••• 
von April bis einschließlich September •••••••••• 

für Nachtstrom von 22-6 Uhr 

von OktOber bis E:'in~chließlich März ••••••••••.•• 
von April bis einschließlich September •••••••••• 

117 ,8 
79,8 

98,7 
60,8 

, 
g!kWh 
g!kWh 

I 
I 

g/kWh 
g(kWh 

.)ahresgrundpreis bei Hochspannungsmessung .••••••••• .5 1.090,80'/kVA 

Jchresgru~dpreis bei Niederspannungsmessung .•.••••• .5 1.177,20l/kVA 
. I 

kW-Leistungspreise bei Np.uanlaqen bzw. für infolge Vereinbarungs­
ablaufes zu kündigende Stromlieferungsübereinkommen mit kVA-Le~stungs­
preisen wegen Anpassung an die 'Sonderverträge der übrigen Land~s­
gesellschaften. 

Jahresgrundpreis bei Hochspannungsmessung •••••••••• .5 1.212, --lkW 

Jahrp.sgrundpreis bei Niederspannungsmessung •••••••• .5 1.308'-1 k~ 
I 
i 

1 
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2. Bezug a~s dem Niederspannungsnetz 

Arbeitspreis 

für Tagstrom von 6-22 Uhr 

von Oktober bis einseh] ießlich ~i.r'z ••••••••••••• 
vo., April bis einschließlich Septembt!r •••.•.•••• 

für Nachtstrom von 22-6 Uhr 

von Oktober bis einschließlich März .•••••••••••• 
von April bis einschließlich Septerrt>er .••••••••• 

Jahresgrundpre is .................................... . 

139,9 g/kWh 
111 ,4 g/k~/h 

109,8 g/kWh 
73,5 g/kWh 

Sl.26J,60/kVA 

kW-Letstungspreise bei Neuanlagen bzw. Tür infolge Vereinbarunps­
ablaufes zu kündigende Stromlieferunt'sUbereinkomnen mit kVA-Leistung~­
preisen wegen Anpa!'isung an die Sonderve,.triige deI' übrigen Landes­
gesellschaften 

Jahresgrundoreis ........................................ S 1.404, - - Ik\'1 

11. Sonderpreise bei 15 % bis 35 % Anteil des Llchtanschluß­
_~te~dem Gesamt~hlLIßwe:...rt-=--__ 

. 1. bei Bezug aus def!l Hochsp;,tnOlJngsnetz 

Arbeit.spreis 

vom Oktober bis einschl.März ...•...•.....••••..•••.• 
vom April bis einsc~l.September •......•••..•.•..•••• 

117,8 g/kWh 
79,8 g/kWh 

Jahresgrundpreis be~ Hochspannunqs~ssung ••••••••••• 5 1.614,--/~W 
Jahresgrunppreis bei Niederspannung~essung ••••••••• Sl.734,--/kW 

2. bei BezlJg aus dem NiedersnannunQsnet~ 

Arbeitspreis 

vom Oktober bis einschl.März ••••.••••••••••••••••••• 
vom April bis einsChl.September ••••••••.••.•••••••••.. 

.Jahresgrundpreis .................................... 

1 

139,9 g/kWh 
111,4 g/kWh 

5 1.908,--/kW 

21 
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Irr. Sonderpreise bei einem höheren Anteil al':- 35 % des llir.ht~ 
__ ~~~hluß,.~~rtes d!T1 Gt'lSt:!lTlt3.r1,:,chlußwert ' 

... _-~_._. -~---_._-----_._-;--. 

I \rbe i tspreis 

10m Oktober bis einschl.März •.....•.••.•.•••.•••••.• 
10m April bis einschl. Ser:>tember •••••.•••••.• ~ •••.••• 

Jahresgrundpreis bei Hochsoannungs~essung ••••••••••• S 
Jahresgrundpreis bei Nier:lerspannungsmessung ••.•••.•. S 

Arbeitspreis 

vom Oktober bis cinsr.hl iel'3:tich M'ä."'z ..•••••.••••••••• 
vom April bis einSChließlich SeptP.mbp.1' .•.•••••••••••. 

. Ja..'1resgrundpreis ••.• iO •••••••••••••••••• ~ ••••• : '" • • • • •• 5 

IV.Meßkosten ----_.-

j 
I. 

11"1,6 g/kWh 
79,8 g/kWh 

. O,Z, --lkW· 

.2';6,--/kW 

1 39,? cJ/kWh 
111 ,l~ g/kWh 

.286, --lkW 

Für <iie Aeistellu'1g der ME>ßeinrichtunQ wird ein m:>nai:liches Entgelt 
von 1. 5 ~~ des jeweiligen Wiederbeschaffqngswertes · .. errect:lnet. 

V.~lindstrompreis 

I 
I 
i 

i 

I 
':.~t. C) It.1. C) II.2, Cl rn.1, C)!!I.? \IIirct wie folgt ' ergän3!: 

I 
J 

)er Alindstrompreis für den Mehrverbrauch an Alindarbett! üher 48% 
ier \'IIirkarbeit im betreffenden Verrechnungs~bschnitt betrÄgt f'ür·. 
~edp kV.A-rh ••••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~. 47,5 g. 

Die Unsatzsteuer gerMß Bundesgesetz 1972 i.n der gel tende~ Fassung 
ist hinzuz\lrer.hnl'!n. I 
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REPUBLIK ÖSTERREICH 
6UNOESMINISTERllJM 11111 WIrtII, 111111111111illU .' 

lolofoll U222/·/50U FÜR HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE 
Nnlll\' tlQ.!'!. Sru:hhll~ hllilura: 
Ru~ MUß. ~atzinGcr 

r Geachäftszahl 36. 920/s-111-7/B4 

An die 

r:'l.66 . 
Klnpflo :.>;) C)lIrcl~wnhl 
Fernschreib.Nr. 111145; 111780 

! 

i 

.• 1 

Wiener Stadtwerke - Elektl'izi täts­
. werke 

~Tar iannengas s e 4 
Postfach 65 
1,095 Wien 

Einführung eines Versuchstarifes mit 
gemessener Leistung Oll-Tarif) als 
Wahltarif für Tarifabnehmer (lIauGhalt, 
Gewerbe und Landwirtschaft) im Halunen 

I 

Billo in der Antwort di~ 

Goschöllsznhl dioses 

Schreibens anführen. I 

: . , 

. der Allgemeinen Tarife pcr 1. Jänne:r1985 

B e s c h eid 

Die ~liener Stadt\'lerke - Elektrizitätswerke haben Ini t Schreiben 
vom 30. Jänner 1984, Zeichen C/Ri, beim Bundesministerium für 
Handel~ Gewerbe und Industrie einen Antrag auf Genehmigung 
eines Versuchstarifes mit ßemessener Leistung (M-Tarif) als 
Wahltarif neben den bisherigen Tarifen für Haushalts-, Ge-

I werbe- und LandwirtschaftGtarifanlagen im Rahmender Allge- .. 
meinen Tarife per 1. Jänner 1985 eingebracht. 

Ober diesen Antrag wird auf Grund des Ergebnisses des Vor­
prüfungsverfahrens sowie nach Begutachtung durch die Preis­
kommission gemäß §§ 2, 5 'und 12 des Preisgesetzes: BGBl.Ur. 260/ 
1976, zuletzt geändert durch die PreiGßesctznovclle 1984, 
BGBl.Nro 265, wie folgt entschieden: 
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:.; l' l' U C 11 

I. Der DCGoheid <ler; Bmulc:Juüll.l:.lLcro fiLl' fIun<lel, GeVierbe unll 

I;nduDtrie vom 30. De~otllbcr 19ß1,· Zl. 3G.920/2:;-III-7/Bl, 
be~reffend Neuregclung der StrompreiDc pcr 1. Jünner 1982, 
wi~d wIe folrrt ccUnaor·~: 

1) Der erste Abo::1tz uco TariferJ II/Plet. :; ucr Dej.laee 
(22 Blatt "Tnrif- und Preioblatt") hat zu lauten: 

"Es oteht dem Abnehmer 1'rei, ullotclle deD TatIfcc 11 

den Tarif IV/l (~1-Tarif) oder IV/2 (Kleinstabnehmcr­
tarif) . zu wählen. Er ist jedoch nicht berechtic;t, den. 

"Tarif IV/1 oder IV/2 nur für einen Teil seines Bedarfeo 
zu wählen. Vielmehr ist für alle Stromverbrauchs ein­
richtuntsen, die auf einem Grundstüclc oder in einem ge­

meinsamen Gebäude installicrt sind, nu.r einer dieser 
Tarife anwendbar. Das c;ilt auch, \,/onn die Stromvcr­
brauchseinrichtiunßon in bauJ.ich c;etrClmten RälliTlen unter­
gebracht sind (siehe auch Tarife IV/1.1 und IV/2.1). 

Für Beherberc;ungsbetriebe, Gaststätten und sonstige auf 
saisonmäßigen Fremdenverkehr einc;estellte Betriebe, die 
höchstens vorn 1. April bis 30. September lJetriebcn \'leruen, 
wird soferne ihr StromlJezuc; nicht nach Tarif IV/1 abc;e­
rechnet wird, der Grundpreis über schriftliches Ansuchen 
des Abnehmers otatt für dao c;anze Jahr nur für sechs 
Monate verrec.hnct. Einc Vcrlänc;erung bio 31. Oktober 
ist gegen EntrichtunG eineo doppelten Monatsgrundpreises 
möglich. Der ermäßigte Jaht:'eoc;rundpreiswird n::1ch den 
üblichen Abrechnungsmodalitäten des EVU verrechnet. 

Solche Anlagen werden gec;en Ersatz der Kosten für die 

Ab- und Einschaltune in der restlichen. Zeit des Jahres 
abgeschal te"~. 11 

, . 
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2) NnClh ~l(lJ.'.I.f IV tiO.l.' Ho.l.llll..'.<l (;~;! Hllll.~ "'1.'111',1.1.'- 1.u\(l.iPI·u.i.::hlll~I,") 

ist' einzufüsen: I 

i 
"1. !a.E.if IVL1_VcrE.,uchotQ,rif_rni't_ßeIJl!:PE.c.!leE. Leioluüe_(t1-TnE.lf) 

1.1 Es G'teh't dem Abnehmer frei, ::lna teIle der 1\lri1'e 

I, 11, 111 unü IV/;~ den fulgenden Vcr:';~lch::taI.'if 
, I 

mit c:cmc~:neJler Lcir:tul1{'; ~m "Jiihlen .. Er :1° t ;jedoch 

nicht bereclrtiet, den Versuchstarif mir eelllelwencr 

Leiotune nur für eInen Teil oeines Dedarfeo in der 

betreffenden Ta.r.ifcruppc (I, 11/1, 11/2, 111, IV/?:.) 

zu wählen. Zum Germmt beuari' ~~tihlt auch i der Bedarf 
1 

für die Dirckthei:/,(l;crUte einochlJeßLictt WUrmc-
. i 

pumpen für RaumheizzVlccke sowie für DrQ.uchwClsocr­

bereiter, nicht jedoch für den Strombezug von 

Geräten der nach f1aßeabe verfüc;barer S?hwach­

lastenenergie nach Tarif V/2 b::;w. Tari.f: VII ab-
i 

gerechnet winl. I 

Ale monatlicher Tel;J.hetrag de:.; Jahre~;ßrunrJpL'el~1eG 

wird verrechnet: 

Für jedes angefangene Kilowatt der 
, 

JahrcsverreclmungGleiDtunc; ......•..•. ~ S 117,--

I"linde::;tcns werden ? kvl in Reclmung 

Gestellt. 

Der ArbeitnprciG beträgt , .............. 1 ~~5 ,0 c!kVih 

Der NeßpreiG wiru (.';emiif3 den ItAllgemcindn13e-

8timmunecn" Pkt. 7 verrechnet. 

I 
1.2 Die Leintuncserfussung erfolGt mitteln ieines 

kumulieL'enden Höch:.;'tlantanzcicer:.; (Kunnhati v­

maxirnunlzähler), wobei die Jahresvcrree!inungn-' 
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leiotunc; dau UL'.L nunc tiuuho Hittol. der :5 hücJw tell 

in tlCll Z;C.ltJ.'LiUlIlCll 

Jänner bin Nlirz 

April lJü; !:;eptember und 

Oktober bis Dezember 

Gemeosencn einv.ierteü;-t; llndiGen Dm'c.hGchn:i. t tGbc­

lastunßcn in Kilowatt (leW) iot. 

1 .3 \iird die Verreohnunc; nach dieoem Tarif innerhalb 

eineG AbrechnungsjahreD uufgenommenoder bcendct, 

wird der Grundpreis c;cmlif3 Ziffer 1. 1 für jeden 

angefangenen Monat verrechnet, wobei aln VerrechnungD­

leiGtung das arithmetinche Mittel der im Tcilab­

rechungs jahr gemessenen höchntenDurchoclmittGbe­

laGtungen C;il t, jedoch mindeGtens 7 JäT zu Grunde Ge­

legt werden. 

1 .4 Anspruch auf den Versuclwtarif mit ßcmesoener Leiotunc; 

besteht nur für Anlagen, deren einviertelstündiC;e 

HöchGtleistung 70 kW nicht übersteigt. 

1 .5 Übergangobestimmtmc: 

l1i t RückDich tauf tlie ml t eier Beochuffung der fi.Lr: 

den Tarif IV/1 erforderlichen Wirkverbrauchzähler 

mit lIöchotlastanzeiger allenfalls veL'bundenen lLincex'cn 

Lieferfristen der Erzeuc;erfirmen, ist das EVU - auf 

Dauer von 4 Jahren ab \'lirksarnkei t dieser Tarifbestim­

mungen - berechtigt, Tarifwnstellunßen nach I1aßeabe 

der Verfüc;barkeit der Hcßeinrichtungcn vorzunehmen." 

• 
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) Die bi::;hel' ir;e T~.l' J fb<l :·~e.i.c IlllUJ1U jClniJuJ ~(J.hl\(!lulleJ:L~lJ.·.l.f: 
(K-Tn.rif) hat ~m lauLen: 

I 

"2.. Tarif IV /~~ Klein~jLu.hnelunertu.rir (K-Tarif)" 
.( 
i 

4) Der bisherige Punkt .\. des Tarife::; IV der Beilage 

(22 Blatt "Tarif- unu Prei::;blatt") erhlil t uie :l3e­
I .... ,.. zeiclmune 2.1 und hat zu lauten: t . 

I 
"2.1 Es ::;teht dem Abnehmer frei, anotelle der ,Tarife 

I, 11, 111 und IV/1 den folgenuen KleinGt;abnehmer­

tarif zu \'/ählen. Er iet jedoch nicht l>er~chtißt, 
den Kleinntabne.lunertarif nur für einen Tdil Deine:.; 

Bedarfes in der uotreffenden Tarifc;ruppe 1(1, 11/1, 

11/2, 111, IV /1) ~~u wi..ihlen. " 

5) Der .bisherige Punkt 2. den Tarife::; IV der l3ei~ac;e 
(22 Blatt "Tarif- unu Preisblatt") erhältdio :13e­

zeichnung 2.2. 

I 

6) Der zweite Absatz deG Tarifcs VIII der Beilag6 (22 Blatt , 

"Tarif- und Preisblatt") hat wie folgt zu lauten: 

"Eine Blindarbeit wird nur erfaf3t bei 

-. Abrec.lmung nach Tarif 11/2 über 20 kvl Annehtuf3wert 

- Abrechnung nach Tarif IV/1 ab einer verrec~ungnleü:;tung 
von 12 kW 

- Baustellen (13auprovinorien) mit mehr alsG): A Al1schlur3-

sicherung" 

7) Punkt 5 wird wie folgt e~'ßänzt: 

"h). dem Bundesministeriwn für Handel, Gewerbe! und Inclustrie 

jährlich bis spätestens 30. Juni nu'. da::; yorangeganeene 

Kalenderjahr (erstmals für 1905) die Anzahl jener Strom­

abnehmer bek.anntljegcben, die den VerGuchGtarif I1üt Ge­

messener Leistung (H-Tarif) in Anspruch r;pnornmen huben; 

. I 
I 
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i) dom Bundesminicteriwn für llanucl, Ge\'IüL'be une! lnuu:;tric 

jü.hrlieh bin tJpli~euterw jO. Jwü in .rUnIIncheL' Aun­

ferticune IUr dau V01.'U1IGeGQJlc;cnc Kalender jahJ~' (crot­

mals 1985) die Anzahl uc.t' Gich <lUG ueln neuen Tarif 

eventuell crGe bel:lden De:..:chweruefLille lmter [';1e1ch-

zei tiGein JUnVieif, auf die weaentlichen Bmvec;c;rUnue ~u 

melden; 

j) die maßgebenden GrundlaGen für die Abreclmung, inGbe­

sondere für die GrundpreisbemessunG nach dom biohorigen 

Tarif jener Abncluncr aufzubewahren, die auf' den "H-~lariI" 

umgestiegen Gind, und dafür SorGe zu tragen, daf3 eine 

von den betreffenden Abne}uncrn ge"rünGchte A brechnunc; 

bzw. Gl.'W1UpL'eiDbemcGnunc; wieder: nach dem biahel.'igen 

Tarif mÖGlich VI~t'e; 

k) sich einmal jlilu'llch für ein im Rahmen der Preü;]com­

mission stattfine!endec lIe~ring über die AUGwirkungcn 

des neuen VerGuchGtarifeG mit Gemessener LeistunG zur 

Verfügung zu stellen." . 

11. Dieser Bescheid tritt mit 1. Jänner 1985 in Kraft. 

111. Für die durch dioGen BeGeheid auf Antrag vorgenonunenenbe­

hördlichen PreinbentiIlUlllmcen ist ein Koatenernatz in der 

Höhe von S 3.000,-- zu entrichten; dieGer Betrag iGt binnen 

sieben Tagen nach ZUGteIlunG dieses Bescheideo an dan BundeG­

ministerium für Handel, Gewerbe und Induntrie, Stubcnrinlj 1, 
1010 "lien (PSK-Konto Nr. 5080001), mitteIG beiliegenden EL'-

lagscheines unter AnGabe deo Akt enzcichenn und mit dem Ver­

merk "KostenerGut z in Preisanc;elec;enheitcn" einzuzahlen. vlird 

der Betrag innerhallJ der festßeGetzten Friot nicht, oder nicht 

vollständig einGczahJ:t, 80 kann CI' zVlangGwelGe einGetrieben 

werden. 
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TI e ß rUn dun e 

I 

Der zunächst als Versuchotarif bcantraetc Tarif sttell"t, da cr 
I . 

für den Stromverbrauch im RahIncn dcr "AIIcerncinen Tarifc" die 
gemesr.;ene LciGtunc alD DanirJ für die Grundprelsbc:moGDunu vor-

I 

sieht, eine echte VcrbeDserunc deo beetchenden Tarifsystcma 
dar und fördert eine leistungr.;bewuf3tc Str.·omabnaruJc. DicDe neue 
TarifkoJ.:'lzeption sollte neben einem Abc;ehen von de~n v'orwiegend 
nicht elektrischen Bezugserößen auch die beim 'bes:tehenden Tarif-

• I • 

systems notwendigen "Aufnahmen", d.h. die Ubcrprüfung der Tarif-
. . f 

anschlußwerte, die in periodinchen Abstänuenerfdlgen, ent-
behrlich machen und hat zur Folc;e, daß die nicht ;mehr zeitge-

I 

mäße unterschie.c.lliche Tarifierung z"lit.::chen Beleudhtungs- sO"lie . 
Kraft- und nonotigen Stromverbrauchseinrichtungen zum Wegfall 
kommen. 

\ Im Vorprüfungsverfahren haben die Vertreter der ~iener Stadt­
"/erke - Elektrizi tütswerlce der Abünderung des beantragten 
Arbeitnpreises eine Zustimmunc; erteilt. Da Uberd.ies der be-

I 

ailtragte Versuchstarif mit gemenGencr Leintung dqn Stromab-
nehmern als "Wahltarif" neben den bioherieen:Tarifen zur 
Verfügung stehen 0011, \-IOX antrac;sgemäß ~:.u entscne.iden. 

Rechtsmittelbelehrung 

GeGon uieocn DeGeheiu i:.rt ein oL'uentlieheu Rochtomi t·tel 
I nicht zuläseig. I 

\lien, arn 13. AUL'1wt 1984 
Für don Bundesminioter~ 

Dlcfm. n)~'undl 
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